
 
 

 

 
 

Anlage 5 zum Anschlussvertrag 
 

 
 

Hafen Fürth 
Gleisumschlagsentgelte 

 
 
 
1. Gleisumschlagsentgelt ist zu entrichten für alle Güter, die mit der Bahn umgeschlagen 
werden. Unter wasserseitigen Umschlag ist das Verladen von Schiff auf Bahn und Bahn auf 
Schiff zu verstehen. 
 
2. Das Gleisumschlagsentgelt wird unabhängig von der Art der Güter einheitlich pro Waggon 
berechnet (Einheitspreis).  
 
3.Das Gleisumschlagsentgelt beträgt  
 

 
 Preis je Waggon 

Einheitspreis  

 
20,94 € zzgl. MwSt 

Wasserseitiger 
Umschlag 

3,05 € zzgl. MwSt 

 

 

4. Verspätungspönale 
Die Verspätungspönale gemäß Z. 10 der NBS-BT beträgt ab der 31. Verspätungsminute 
(gemessen am Endpunkt): Euro 0,05/Verspätungsminute = leistungsabhängiges Entgelt 
 
5. Die Gleisumschlagsentgelte gelten ab dem 1. März 2022 
 
 
 
Fürth, den 16.12.2021 
 
 
 
infra fürth holding gmbh 
Geschäftsbereich Hafen 
 
 
 


